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Die Gründung des Bistums Meißen war ein Mei-
lenstein für die Integration der Gebiete östlich 
der Saale in das ostfränkische Reich. Zwar hatten 
die Eroberungsfeldzüge des vormaligen sächsi-
schen Herzogs und nunmehrigen ostfränkisch-
deutschen Königs Heinrichs I. (um 876–936) seit 
929 zu einer dauerhaften Unterwerfung der elb-
slawischen Stämme zwischen Saale und Neiße ge-
führt; über eine lockere Oberhoheit ging diese 
deutsche Herrschaft in den folgenden Jahrzehn-
ten freilich noch nicht hinaus. Bis weit in das  
11. Jahrhundert hinein sollte die im Jahr 929 ge-
gründete Burg Meißen eine gefährdete Grenzfes-
te an der östlichen Peripherie des Reiches und in-
mitten eines zivilisatorisch noch weithin rück- 
ständigen Gebietes bleiben.
Erst gut 150 Jahre zuvor, in den Jahrzehnten vor
und nach 800, hatten sich die sächsischen Stäm-
me zwischen Rhein und Weser nach blutigen
Kriegen nicht nur der fränkischen Herrschaft
beugen müssen, sondern auch eine ebenso

zwangsweise wie gewaltvolle Christianisierung 
erfahren. In der Mitte des 10. Jahrhunderts waren 
aus Christianisierten inzwischen selbst Missiona-
re geworden. Die weiter nach Osten zielende 
Gründung des Erzbistums Magdeburg und seiner 
Suffragane Merseburg, Zeitz und Meißen an der 
östlichen Grenze des altsächsischen Siedlungsge-
bietes schloss somit in gewisser Weise die Chris-
tianisierung der Sachsen ab, die unter König 
Heinrich I. und den folgenden Ottonen-Kaisern 
von ehedem Unterworfenen zur neuen Herr-
schaftselite des Reiches aufstiegen. Die rasante 
Entwicklung der altsächsischen Stammesgebiete 
vom Eroberungsgebiet zu einem wirtschaftlich-
politischen Kraftfeld des Reiches und Europas 
stellte gewissermaßen die Vorlage für die künfti-
ge Entwicklung der sorbischen Siedlungsgebiete 
östlich der Saale dar.
Für die sächsisch-deutschen Eroberer schien klar, 
dass eine dauerhafte Eingliederung der elbslawi-
schen Stämme in das Reich nur über eine Christi-
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Meißen als Grundlage und als Katalysator nicht 
nur für Christianisierung und Mission, und das 
macht das Jahr 968 zum Fixpunkt sächsischer 
Landesgeschichte und zu einem erstrangigen his-
torischen Erinnerungsort.
Die Gründungsgeschichte selbst war von zahlrei-
chen Schwierigkeiten und Hindernissen belastet. 
Um das Jahr 948 hatte König Otto I. an der Ost-
grenze des Reichs bereits eine Reihe von Bistü-
mern gegründet: Schleswig, Ripen (Ribe), Aar-
hus, Oldenburg/Holstein, Brandenburg und 
Havelberg. Magdeburg war damals noch nicht in 
seinen Blick geraten. Nach der Mitte des 10. Jahr-
hunderts erhielt Magdeburg als Kaiserpfalz je-
doch eine Schlüsselstellung bei der Erschließung 
der Gebiete an der Ostgrenze des Reichs. Eine 

anisierung der heidnischen Bevölkerung denkbar 
war, denn der gemeinsame christliche Glaube 
stellte den Grundpfeiler der Reichsidentität dar: 
Reich und Kirche waren eins. 
Heinrichs I. Sohn, König und Kaiser Otto I. (912–
973), betrachtete es nicht nur als seine christliche 
Herrscherpflicht, das System der Reichskirche 
auf die unterworfenen slawischen Gebiete auszu-
weiten, sondern Otto verstand die Christianisie-
rung auch als Instrument einer tiefer gehenden 
Herrschaftsdurchsetzung des Reichs über die wi-
derständigen Elbslawen. Die Gründung der Bistü-
mer Merseburg, Zeitz und Meißen erfolgte also 
nicht zufällig parallel zu einer herrschaftlichen 
Neuordnung im Slawengebiet: der Einrichtung 
von Markgrafschaften und Burgwarden, mit de-
nen überhaupt erst die Grundlagen einer tiefer 
gehenden Machtdurchsetzung geschaffen wur-
den. Um das Jahr 965 entstanden die Marken 
Merseburg, Zeitz und Meißen, in denen jeweils 
ein Markgraf anstelle des Königs dessen Herr-
schaft in der Region zum Tragen bringen sollte. 
Diesem definierten territorialen Zugriff folgten 
denn auch die Bistumsgründungen am Ende des 
Jahres 968. 
Wie die Bistümer selbst blieb auch die frühe Mar-
kenverfassung in ihrem räumlichen Zugriff un-
stet. Im 11. Jahrhundert sollte allein die Mark 
Meißen, die dann auch Teile der beiden anderen 
Marken einschloss, als herrschaftlich-territoriale 
Einheit überleben, während die anderen Marken 
untergingen. Noch tiefer als die Markgrafschaften 
griffen die Burgwarde in bestehende Herrschafts-
verhältnisse ein. Von einem befestigten Mittel-
punkt aus wurden die aus zehn bis zwanzig Sied-
lungen bestehenden Burgwarde jetzt recht 
unmittelbar verwaltet und beherrscht. Durch die 
flächenhafte Ausdehnung der Burgwardorganisa-
tion über die elbslawischen Gebiete im letzten 
Drittel des 10. Jahrhunderts etablierte sich eine 
erste territorial tragende und wirksame Landes-
organisation.
Die Bistumsgründung und Christianisierung öst-
lich der Saale wurde also durch gleichzeitige herr-
schaftliche Maßnahmen flankiert und untersetzt. 
Die Integration der elbslawischen Gebiete ins 
Reich erhielt hierdurch im späten 10. Jahrhun-
dert entscheidende Impulse, führte aber auch zu 
heftigem Widerstand. Der große Slawenaufstand 
von 983 fegte im Norden östlich der Elbe die 
Herrschaft des Reiches und die christliche Missi-
on davon. Nur im südlichen Slawenraum östlich 
der Saale erfuhren Reich und Christianisierung 
eine kontinuierliche Fortsetzung. Aber auch hier 
sollte es letztlich noch gut 100 Jahre dauern, bis 
die zivilisatorische Entwicklung zu den Verhält-
nissen im Altreich aufschließen konnte, bis Stein-
bauten entstanden und sich Schriftlichkeit etab-
lierte – und bis auch die Christianisierung mehr 
als nur die Taufe der Eingesessenen bedeutete.
In diesem längerfristigen gesellschaftlich-zivili-
satorischen Integrationsprozess erscheint die 
Gründung der Bistümer Merseburg, Zeitz und 

Kaiser Otto I. und seine Gemahlin 
Adelheid wurden rund 300 Jahre 
nach der Bistumsgründung im 
Chor des Meißner Doms als 
lebensgroße Sandsteinfiguren 
abgebildet.
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Bistumsgründung scheiterte jedoch zunächst, 
weil der Erzbischof von Mainz, Wilhelm (929–
968), ein außerehelicher Sohn Ottos und zugleich 
der damals geistlich zuständige Oberhirte der Re-
gion, einer Verkleinerung seines erzbischöflichen 
Sprengels nicht zustimmen wollte. König Otto I. 
musste deshalb alle Bemühungen in der Sache zu-
nächst einstellen und ruhen lassen.
Aber die Situation sollte sich ändern: 961 erober-
te König Otto I. das Königreich Italien. Unter 
Rückgriff auf die Reichsidee Karls des Großen 
ließ er sich 962 von Papst Johannes XII. (um 
937–964) in Rom zum Kaiser krönen. Damit war 
der Titel eines Kaisers und römischen Königs auf 
den ostfränkischen König übertragen worden. 
Der Sachse Otto sah sich nun auf eine Stufe mit 
dem mächtigen Kaiser von Byzanz gestellt und 
damit einer neuen Konkurrenzsituation ausge-
setzt. Unter dieser Konstellation plante Otto er-
neut die Gründung von Bistümern an der alten 
elbslawisch-östlichen und nun auch an der neuen 
italienisch-südlichen Peripherie seines Reichs. In 
beiden Regionen konkurrierte die römische mit 
der byzantinischen Kirche, die gerade im böh-
misch-mährischen Raum missionierend weit in 
das westslawische Gebiet vorgedrungen war. 
In dieser großpolitisch brisanten Situation reiften 
die alten Bistums-Pläne zügig neu, zumal die bei-
den größten Widersacher Ottos, der Erzbischof 
Wilhelm von Mainz und Bischof Bernhard von 
Halberstadt, just 968 verstarben: Im April 967 
berief der Kaiser eine Synode nach Ravenna ein, 
auf der er in Anwesenheit von Papst Johannes 
XIII. (gest. 972) über die Missionstätigkeit bei
den Slawen berichtete. Neben der Gründung des
Erzbistums Magdeburg wurde die Errichtung
dreier weiterer Suffraganbistümer vorgeschlagen: 
Merseburg, Zeitz und Meißen. Während Merse-
burg noch auf altem Reichsboden lag, waren die
weiter östlich gelegenen Burgen Zeitz und Mei-
ßen vollständig von slawischem Siedlungsgebiet
umgeben. Bei einer zweiten Synode in Ravenna

im Oktober 968 wurde die Stiftung des Erzbis-
tums Magdeburg rechtsgültig vorgenommen.
Die Einrichtung der Bistümer Merseburg, Zeitz 
und Meißen wurde durch die Weihe der ersten 
Bischöfe am Weihnachtstag des Jahres 968 im 
Magdeburger Dom vollzogen. An dem feierlichen 
Gottesdienst nahmen der Kaiser, zwei päpstliche 
Legaten und zahlreiche geistliche und weltliche 
Würdenträger teil. Zum ersten Bischof der Diöze-
se Meißen wurde der Benediktinermönch Bur-
chard geweiht, der dem Kloster St. Emmeram in 
Regensburg angehört hatte. Er starb bereits am 
25. September 969, ohne in Meißen bleibende
Spuren hinterlassen zu können.
Meißen war unter den drei Suffraganbistümern
der am weitesten nach Osten vorgeschobene und
zivilisatorisch rückständigste Standort. Aber Mei-
ßen hatte auch die räumlich größte Diözese er-
halten und sollte durch die zeitweise Auflösung
des Bistums Merseburg und durch die faktische
Usurpation der Lausitz im 11. Jahrhundert räum-
lich weiter wachsen. Als sich im 12. und 13. Jahr-
hundert ein dynamischer Landesausbau vollzog,
konnten die Bischöfe von Meißen ihre Diözese
weiter ausdehnen. Auf diese Weise wuchs das
Bistum Meißen zu einer der größten Diözesen im
Reich – bis die Reformation zur Auflösung des
Bistums führte.
Im Gefolge der Meißner Bistumsgründung ent-
standen zwei weitere Einrichtungen, die anders
als das Bistum selbst die Reformation überlebten
und bis heute als Traditionsträger fungieren: Ers-
tens das Hochstift Meißen, worunter ehedem die
Besitzgrundlage und die weltliche Herrschaft des
Bistums gefasst wurden. Da die Ausübung des bi-
schöflichen Amtes einen personellen und materi-
ellen Aufwand erforderte, benötigte das Bistum
auch eine materielle Ausstattung. Anfangs waren
das die laufenden Einnahmen der Meißner Burg,
bevor dann Stiftungen der deutschen Könige den
Grundstock für einen reichen Landbesitz an der
Mulde und an der Elbe sowie in der Oberlausitz
legten. Als im Jahr 1581 der letzte römisch-katho-
lische Bischof sein Amt niederlegte, blieb das
Hochstift Meißen bestehen – als geistliches
Reichsfürstentum bis 1831, dann als Körper-
schaft innerhalb des Königreichs Sachsen. Heute
ist das Hochstift Meißen eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts und zugleich – trotz des Ver-
lusts seines früheren Landbesitzes – die älteste
Stiftung im Freistaat Sachsen.
Zweitens entwickelte sich neben dem Bischof am
Ort der Bischofskirche ein Domkapitel. Die Dom-
herren (Kanoniker) waren anfangs Gehilfen des
Bischofs bei der gottesdienstlichen Versorgung
der Domkirche, später herausgehobene geistliche
Würdenträger, die zeitweise den Bischof aus ih-
rer Mitte wählten. In Meißen ist diese Gemein-
schaft zuerst im Jahr 1046 bezeugt. Mit der Re-
formation ersetzten zwar lutherische Domherren
die altgläubigen Vorgänger, aber die Institution
des Domkapitels blieb erhalten, und sie besteht in 
ununterbrochener Kontinuität bis heute fort.
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